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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 

der 

DRH Deutsche Rohstoff Handelsgesellschaft mbH  

 

 

1. Allgemeines 

 

1.1. Diese Einkaufsbedingungen gelten für sämtliche durch die DRH Deutsche Rohstoff Handelsge-

sellschaft mbH („DRH“) erteilten Bestellungen und Aufträge, auch zukünftige, ausschließlich. 

Abweichende Verkaufsbedingungen des Lieferanten oder Nebenabreden erlangen nur Wirksam-

keit, wenn DRH sie schriftlich anerkannt hat. Dies gilt auch dann, wenn DRH abweichenden 

Verkaufsbedingungen nicht ausdrücklich widersprochen und/oder die Ware angenommen oder 

bezahlt hat.  

 

1.2. Diese Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.  

 

2. Angebote und Bestellungen  

 

2.1. Angebote des Lieferanten sind für DRH kostenlos.  

 

2.2. Bestellungen von DRH sind nur verbindlich, wenn DRH ein Angebot des Lieferanten unterzeich-

net oder eine eigene Bestellung versendet. Die Annahme der Bestellung hat innerhalb von zwei 

Wochen ab Zugang beim Lieferanten zu erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist ist DRH zum Widerruf 

berechtigt.  

 

2.3. Sämtliche Bedingungen, Spezifikationen und sonstige Unterlagen, die der Bestellung von DRH 

beigefügt sind oder auf die in der Bestellung Bezug genommen wird, sind Inhalt der Bestellung.  

 

2.4. DRH kann von Lieferanten im Rahmen des Zumutbaren Änderungen des Liefergegenstandes ver-

langen. Der Lieferant hat die verlangten Änderungen in angemessener Frist umzusetzen. Über 

die Folgen der Änderung, insbesondere Mehr- oder Minderkosten, sowie die Liefertermine sind 

einvernehmlich angemessene Regelungen zu treffen.  

 

3. Liefer- und Leistungsumfang, Gefahrübergang  

 

3.1. Die in der Bestellung genannten Lieferzeiträume und die Lieferadresse sind verbindlich. Die Be-

stimmung des konkreten Liefertermins hat in Abstimmung mit DRH zu erfolgen; einseitige 
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Lieferzeitbestimmungen des Lieferanten sind ohne Bindungswirkung für DRH. Maßgebend für 

die Einhaltung des Liefertermins bzw. –zeitraums ist je nach Vereinbarung die ordnungsgemäße 

Lieferung der Ware an die vereinbarte Lieferadresse bzw. Bereitstellung zur Abholung durch DRH 

am vereinbarten Ort. Der Lieferant ist verpflichtet, DRH unverzüglich mindestens in Textform 

unter Angabe von Gründen zu benachrichtigen, wenn Umstände eintreten oder erkennbar wer-

den, aus denen sich ergibt, dass der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten werden kann.  

 

3.2. Sämtliche Versanddokumente sind ordnungsgemäß mit den von DRH vorgeschriebenen Angaben 

zu versehen, insbesondere mit dem Namen des Transportunternehmens, dem Kfz-Kennzeichen 

des anliefernden Fahrzeugs, der genauen Bezeichnung der gelieferten Ware sowie des Lieferge-

wichts. 

 

3.3. Für die Abrechnung sind allein die beim Eingang ermittelten Stückzahlen, Gewichte, Sorten und 

Analysen maßgebend. Über das ermittelte Gewicht der jeweiligen Lieferung wird beim Empfän-

ger ein Wiegezettel erstellt. Erfolgt die Lieferung gemäß Incoterm 2020 FCA (Free Carrier), so ist 

das vom Frachtführer ermittelte Abgangsgewicht maßgebend.   

 

3.4. Die Lieferung hat unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften über das Transport- und Fracht-

wesen in angemessener Lieferverpackung zu erfolgen. Soweit nicht anders vereinbart, liefert der 

Lieferant auf eigene Kosten spesenfrei an die vereinbarte Lieferadresse.  

 

3.5. Die Waren sind in handelsüblicher Verpackung anzuliefern bzw. zur Abholung bereitzustellen. 

Diese muss so gestaltet sein, dass Transportschäden möglichst ausgeschlossen werden. Die Ver-

packung ist im vereinbarten Kaufpreis inbegriffen. Soweit der Lieferant nach der 

Verpackungsverordnung verpflichtet ist, die verwendete Verpackung zurückzunehmen, hat er 

eine ordnungsgemäße Rücknahme und Verwertung der gelieferten Verpackungsmaterialien auf 

eigene Kosten sicherzustellen.  

 

3.6. Teillieferungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung von DRH und sind als solche in den Ver-

sanddokumenten zu kennzeichnen. Bei Anlieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist DRH 

nicht zur Annahme der Ware verpflichtet. Wird die Ware angenommen, behält DRH sich die 

Rücksendung auf Kosten des Lieferanten vor. Wird die Ware nicht zurückgesendet, erfolgt die 

Lagerung bis zum vereinbarten Liefertermin auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. 

 

3.7. Sofern nicht eine Lieferung gemäß einer Klausel der Incoterms 2020 vereinbart wird, die die Ge-

fahrverteilung abweichend regelt, geht die Gefahr erst auf DRH über, sobald die Ware das Lager 

von DRH bzw. den sonstigen bestimmungsmäßigen Lieferort erreicht hat. Wird die Entladung 

nicht von DRH durchgeführt, erfolgt der Gefahrübergang erst mit Abschluss der Entladung.  
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3.8. Wird die Ware von DRH abgeholt, ist der Lieferant verpflichtet, die im Vertrag definierte Min-

destauslastung des bzw. der LKW zu beachten. Erfolgt eine Unterschreitung von mindestens 10%, 

ohne dass DRH dieser zugestimmt hat, ist der Lieferant verpflichtet, DRH die nutzlos angefallenen 

Frachtkosten zu erstatten.  

 

 

3.9. Bei Lieferverzug stehen DRH die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere hat DRH das Recht, 

nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung zu verlan-

gen und/oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.  

 

3.10. Alle Ereignisse höherer Gewalt befreien den Lieferanten und DRH für die Dauer der Störung 

und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Der betroffene Vertragspartner hat 

unverzüglich den anderen Vertragspartner umfassend zu informieren und im Rahmen des Zu-

mutbaren alles zu unternehmen, um die Auswirkung derartiger Ereignisse weitestgehend zu 

begrenzen. Der betroffene Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner unverzüglich über 

das Ende der Störung zu informieren. Falls die Leistung durch das Ereignis dauerhaft unmöglich 

wird, können der Lieferant oder DRH vom Vertrag zurücktreten. Das gilt auch, wenn ein solches 

Ereignis länger als drei Monate andauert. 

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen, Bestimmung des erfüllten Vertrages  

 

4.1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise.  

 

4.2. Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, gelten die Preise frei vereinbarter Lieferadresse 

einschließlich Verpackung, Zoll, Transportversicherung und Versandkosten. 

 

4.3. Der Lieferant hat über jede Lieferung eine Rechnung zu erteilen. Die Rechnung muss den Anfor-

derungen des UStG in der jeweils gültigen Fassung entsprechen.  

 

4.4. Bestehen zwischen DRH und dem Lieferanten mehrere noch nicht erfüllte Verträge über die 

Ware, teilt DRH dem Lieferanten mit, gegen welchen der offenen Verträge die Lieferung verrech-

net werden soll.  

 

4.5. Fälligkeit tritt frühestens nach Eingang einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden 

Rechnung bei DRH ein. Zur Stellung der Rechnung ist der Lieferant 7 Werktage nach Eingang der 

Lieferung bei DRH berechtigt. Die Zahlungsbedingungen werden im Einzelfall zwischen DRH und 
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dem Lieferanten vereinbart. Zahlungsfristen beginnen mit dem Erhalt der vertragsgemäßen Leis-

tung und einer ordnungsgemäßen und nachprüfbaren Rechnung. Eine vorzeitige 

Warenanlieferung führt nicht zu einer vorzeitigen Fälligkeit gestellter Rechnungen. In diesem Fall 

beginnt die Frist frühestens mit dem vereinbarten Liefertermin.  

 

4.6. Aufrechnung- und Zurückbehaltungsrechte stehen DRH in gesetzlichem Umfang zu.  

 

4.7. Der Lieferant ist ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von DRH nicht berechtigt, ihm DRH 

gegenüber zustehende Forderungen abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. § 354a 

HGB bleibt unberührt.  

 

4.8. Der Lieferant ist zur Aufrechnung gegen DRH zustehende Ansprüche und zur Geltendmachung 

von Zurückbehaltungsrechten nur berechtigt, soweit seine Forderung unbestritten oder rechts-

kräftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Lieferant 

außerdem nur berechtigt, soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.  

 

5. Untersuchungs- und Rügepflichten  

 

5.1. Eine Wareneingangskontrolle nimmt DRH nur im Hinblick auf offenkundige Mängel und Identi-

täts- und Mengenabweichungen vor. Offenkundige Mängel wird DRH dem Lieferanten 

unverzüglich anzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäfts-

ablaufs festgestellt worden sind, spätestens jedoch innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang der 

Lieferung an der vereinbarten Lieferadresse. In Bezug auf verdeckte Mängel gilt dies ab Entde-

ckung des Mangels. Bei Direktlieferung an einen Abnehmer von DRH beginnt die Rügefrist nicht 

vor Eingang einer entsprechenden Rüge des Abnehmers bei DRH, sofern diese rechtzeitig erfolgt.  

 

5.2. Im Fall einer berechtigten Mängelrüge sind DRH die Kosten der Untersuchung und der Rüge 

durch den Lieferanten zu erstatten. Der Lieferant trägt die Kosten und die Gefahr der Rücksen-

dung mangelhafter Ware.  

 

5.3. Die Unterzeichnung eines Lieferscheins stellt kein Anerkenntnis der Vertragsmäßigkeit der Liefe-

rung dar.  

 

6. Beschaffenheit der Ware, Gewährleistung  

 

6.1. Der Lieferant steht dafür ein, dass die gelieferte Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Die 

gesetzlichen Mängelansprüche stehen DRH ungekürzt zu, sofern in diesen Einkaufsbedingungen 

nichts Abweichendes oder Ergänzendes geregelt ist.  
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6.2. Der Lieferant hat nach Wahl von DRH den Mangel zu beseitigen oder Ersatzlieferung zu leisten. 

Ihm steht dabei ein Nacherfüllungsversuch zu. DRH ist des Weiteren berechtigt, ohne weitere 

Voraussetzungen eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Bei Gefährdung der Betriebssi-

cherheit, Gefahr ungewöhnlich hoher Schäden oder falls die zur Aufrechterhaltung der eigenen 

Lieferfähigkeit von DRH erforderlich ist, kann DRH nach Unterrichtung des Lieferanten auf dessen 

Kosten die Mangelbeseitigung selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Das gilt 

auch dann, wenn der Lieferant die Mangelbeseitigung ernsthaft und endgültig verweigert oder 

nach fruchtlosem Verstreichen einer dem Lieferanten zur Nacherfüllung gesetzten angemesse-

nen Frist. Unter den gleichen Voraussetzungen ist DRH berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, 

Ersatz für mangelhafte Ware auf Kosten des Lieferanten anderweitig zu beschaffen, oder vom 

Vertrag zurückzutreten.  

 

6.3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 36 Monate ab Gefahrübergang. Längere ge-

setzliche Verjährungsfristen sowie § 478 BGB bleiben unberührt. 

 

6.4. Der Lieferant sichert zu, seine Lieferung nach den vereinbarten Spezifikationen sowie ggf. weite-

ren einschlägigen Anforderungen in handelsüblicher Art und Weise zu erbringen und vor 

Auslieferung eine eingehende Qualitätskontrolle durchzuführen. Zur Bestimmung der vertragli-

chen Beschaffenheit eines Handelsgutes werden – entsprechend den Usancen des Metallhandels 

– im Metallhandel die folgenden Begriffe verwendet:  

„nach Besicht“: die Ware muss diejenige sein, die durch den Käufer, hier also DRH, besichtigt 

wurde;  

„Tel quel“: die gekaufte Ware muss ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Metallgehalt und 

sonstige Merkmale lediglich der Gattung nach ihrer vertragsmäßigen Materialbezeichnung ent-

sprechen;  

„nach Muster“: die Ware muss dem zur Verfügung gestellten repräsentativen Muster entspre-

chen;  

„wie spezifiziert“: die Qualität muss den für die betreffende Spezifizierung festgelegten Begriffs-

bestimmungen entsprechen. 

 

6.5. Jegliche Ware muss frei sein von ionisierender Strahlung, die über die natürliche Eigenstrahlung 

des Stahls hinausgeht. Eine über die natürliche Eigenstrahlung des Stahls hinausgehende ionisie-

rende Strahlung ist dann vorhanden, wenn das Messgerät von DRH bzw. von DRHs Kunden zum 

Zeitpunkt der Übernahmekontrollmessung einen über die Umgebungsuntergrundstrahlung hin-

ausgehenden Wert anzeigt. Diese wird nach einer weiteren Kontrollmessung in einem 

Messprotokoll dokumentiert.  
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6.6. Sollte eine derartige ionisierende Strahlung der Ware festgestellt werden, ist DRH berechtigt, die 

Annahme der in der beanstandeten Transporteinheit befindlichen Ladung zu verweigern. DRH 

hat die Verpflichtung, den Lieferanten und die zuständigen Behörden des Strahlenschutzes zu 

verständigen. Weiterhin hat DRH in Abstimmung mit den zuständigen Behörden eine Vereinze-

lung vor Ort zu organisieren. Die weitere Verfahrensweise nach der Vereinzelung bestimmt die 

Behörde (unbedenklicher Einsatz nach Fund und Entnahme der Strahlenquelle bzw. Sonderent-

sorgung der gesamten Lieferung). Alle mit der Weigerung und dem Rücktransport oder der 

Entsorgung zusammenhängenden Kosten trägt der Lieferant. Ordnet die Behörde besondere 

Maßnahmen an (z.B. die Vereinzelung und Überprüfung aller betroffenen Teile  einer als belastet 

erkannten Ladung, eine vorübergehende Zwischenlagerung auf dem Werksgelände, einen Ab-

transport unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen oder die Entsorgung), so hat der Lieferant 

auch die dadurch entstehenden Kosten zu tragen.  

 

6.7. Der Lieferant hat DRH bei der Neuaufnahme von Lieferungen, ansonsten jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, eine schriftliche Bescheinigung folgenden Inhalts zu übergeben: 

 

„Bei Verladung ab eigenem Lager versichern wir, dass wir nur Schrott liefern werden, der zuvor 

von uns mit eigenen Messgeräten auf Freiheit von ionisierender Strahlung geprüft worden ist. 

Daher können wir im Voraus für jede im Laufe des Jahres [Jahreszahl ergänzen] anfallende Liefe-

rung nach bestem Wissen und Gewissen die Erklärung abgeben, dass der Schrott aufgrund der 

vorgenannten Prüfung frei von ionisierender Strahlung ist, die über der gemessenen Umge-

bungsstrahlung liegt. 

 

Bei Verladung durch Unterlieferanten (Streckengeschäft) erklären wir, dass wir unsere Unterlie-

feranten auf die Verpflichtung zur sorgfältigen Prüfung des von ihnen zu liefernden Schrotts auf 

Freiheit von ionisierender Strahlung, die über der gemessenen Umgebungsuntergrundstrahlung 

liegt, hingewiesen haben.  

 

Unsere Lieferanten haben uns versichert, dass sie den zu liefernden Schrott mit eigenen Mess-

geräten sorgfältig prüfen werden und aufgrund dieser Prüfung nach bestem Wissen und 

Gewissen die Erklärung abgeben können, dass der zu liefernde Schrott frei von ionisierender 

Strahlung ist, die über der gemessenen Umgebungsstrahlung liegt.  

 

Bei Schrottlieferungen aus Direktimporten per Schiff, Waggon bzw. LKW erklären wir, dass der 

Vertrag, aus dem die Importmengen stammen, ausdrücklich die Zusicherung enthalten wird, dass 

der zu liefernde Schrott aufgrund einer Prüfung mit eigenen Messgeräten frei von ionisierender 

Strahlung ist, die über der gemessenen Umgebungsstrahlung liegt.“ 
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6.8. Jegliche Ware ist frei von Sprengkörpern, explosionsverdächtigen Gegenständen und geschlos-

senen Hohlkörpern zu liefern. Bei Lieferungen, in welchen Munition, Sprengkörper oder 

explosionsverdächtige Gegenstände gefunden wurden, ist DRH berechtigt, die Annahme der in 

der beanstandeten Transporteinheit befindlichen Ladung zu verweigern. In diesem Fall ist sofort 

die zuständige Behörde, der zuständige Fachbetrieb der Delaborierung sowie der Lieferant zu 

informieren. Polizeibehörden und Delaborierungsfachbetrieb entscheiden vor Ort über den wei-

teren Verfahrensweg (Vereinzelung, Entsorgung, Einsatz nach Vorliegen einer 

Unbedenklichkeitserklärung). Alle mit der Weigerung, Vereinzelung und Entsorgung zusammen-

hängenden Kosten hat der Lieferant zu tragen.   

 

7. Haftung  

 

7.1. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet DRH unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestim-

mungen. Bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet DRH auch für einfache 

Fahrlässigkeit. Die Haftung ist bei einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf den bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Wesentlich sind alle Vertragspflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haf-

tung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen  

gelten auch bei Verschulden der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von DRH.  

 

7.2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Körper- und Gesundheitsschäden 

sowie bei Verlust des Lebens. Ansprüche aus Produkthaftung werden durch die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen ebenfalls nicht berührt. 

 

7.3. Soweit die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hin-

blick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen von DRH.  

 

8. Eigentumsvorbehalt 

 

Sämtliche Lieferungen müssen frei von Eigentumsvorbehalten oder Rechten Dritter (z.B. Pfand-

recht, Vorbehaltskauf) sein. Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird von DRH ausdrücklich 

nicht anerkannt.  
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9. Schlussbestimmungen  

 

9.1. Sofern der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-recht-

liches Sondervermögen ist, ist der Geschäftssitz von DRH ausschließlicher Gerichtsstand. DRH ist 

jedoch darüber hinaus berechtigt, den Lieferanten an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand 

zu verklagen.  

 

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen hiervon unberührt. 

 

9.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-

Kaufrechts.  

 

9.4. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Einkaufsbedingungen. Anderssprachige Fassungen 

sind lediglich Übersetzungen. 

 

 

 

Stand: Januar 2023 
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 

der 

DRH Deutsche Rohstoff Handelsgesellschaft mbH  

 

 

1. Allgemeines 

 

1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen, Leistungen oder Angebote, auch 

zukünftige, der DRH Deutsche Rohstoff Handelsgesellschaft mbH („DRH“) ausschließlich. Abwei-

chende Einkaufsbedingungen des Kunden oder Nebenabreden erlangen nur Wirksamkeit, wenn 

DRH sie schriftlich anerkannt hat. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn DRH die 

Lieferung in Kenntnis abweichender Bedingungen des Kunden vorbehaltlos ausführt.  

 

1.2. Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

 

2. Angebote und Bestellungen, Vorbehalt der Selbstbelieferung 

 

2.1 Sämtliche Angebote von DRH sind freibleibend. Änderungen der Zusammensetzung sowie des 

Gewichts bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Ordnungsgemäße Selbstbelieferung 

bleibt vorbehalten. DRH wird den Kunden über eine ausbleibende, nicht rechtzeitige oder nicht 

richtige Selbstbelieferung und ggf. die voraussichtliche Dauer der daraus resultierenden Lie-

ferverzögerung unverzüglich informieren.  

 

2.2 Sofern die Bestellung des Kunden als Angebot im Sinne von § 145 BGB zu qualifizieren ist, kann 

DRH diese innerhalb von zwei Wochen nach Eingang annehmen. Der Vertrag kommt mit der 

zumindest in Textform erteilten Auftragsbestätigung und – sollte keine Auftragsbestätigung ver-

sandt worden sein – jedenfalls mit der Lieferung der Ware mit dem Inhalt der Rechnung 

zustande. 

 

3. Liefer- und Leistungsumfang, Gefahrübergang 

 

3.1. Liefertermine sind unverbindlich. Erfolgt eine Änderung des Liefertermins auf Wunsch des Kun-

den, hat dieser eventuelle Mehrkosten zu tragen.  

 

3.2. Sofern nicht im Einzelfall anders vereinbart, erfolgen Lieferungen gemäß Incoterms 2020 DAP 

(Delivered At Place); verschiffen wir die Ware, so erfolgt die Lieferung gemäß Incoterms 2020 

CFR (Cost and Freight), sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart. Holt der Kunde die Ware bei 
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DRH oder, sofern diese nicht bei DRH auf Lager liegt, am von DRH angegebenen Lagerort ab, 

erfolgt die Abholung gemäß Incoterms 2020 EXW (Ex Works).  

 

3.3. Die Einhaltung von Lieferterminen durch DRH setzt die rechtzeitige Vornahme sämtlicher Mit-

wirkungshandlungen des Kunden sowie die Erfüllung seiner sonstigen Verpflichtungen voraus. 

Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, verschieben sich die Liefertermine ent-

sprechend um einen angemessenen Zeitraum.  

 

3.4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 

so ist DRH berechtigt, etwaige Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Darüber hinaus kann 

DRH im Fall eines schuldhaften Annahmeverzugs oder schuldhafter Verletzung sonstiger Mitwir-

kungspflichten den daraus entstehenden Schaden ersetzt verlangen, sofern eine 

Pflichtverletzung im Sinne des § 280 Abs. 1 BGB vorliegt. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-

behalten. 

 

3.5. Alle Ereignisse höherer Gewalt oder sonstige Leistungshindernisse, die die jeweils betroffene 

Partei nicht gemäß § 276 BGB zu vertreten hat, befreien diese für die Dauer der Störung und im 

Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Die betroffene Partei hat die andere Partei 

unverzüglich umfassend zu informieren und im Rahmen des Zumutbaren alles zu unternehmen, 

um die Auswirkung derartiger Ereignisse weitestgehend zu begrenzen. Die betroffene Partei hat 

die andere Partei unverzüglich über das Ende der Störung zu informieren. Falls die Leistung durch 

das Ereignis dauerhaft unmöglich wird, können die betroffene Partei oder die andere Partei vom 

Vertrag zurücktreten. Das gilt auch, wenn ein solches Ereignis länger als drei Monate andauert. 

Die Gegenleistung wird in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet. 

 

3.6. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versand- 

und Lieferbereitschaft verzögert, kann dem Kunden für jeden angefangenen Monat auf pauscha-

ler Basis Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Ware, höchstens jedoch insgesamt 5 % des 

vereinbarten Preises, in Rechnung gestellt werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer La-

gerkosten oder die Geltendmachung von Schäden bleiben vorbehalten. 

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen  

 

4.1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Sie verstehen sich ausschließlich Umsatzsteuer, sofern 

diese überhaupt anfällt.  

 

4.2. Für die Preisermittlung maßgeblich ist bei Anlieferung durch uns das Eingangsgewicht, bei Abho-

lung durch den Kunden das Ausgangsgewicht ab Lager. Erfolgt eine Verschiffung der Ware, ist 



 

 

  

3 VON 7 

das Containergewicht maßgeblich. Die Ermittlung des maßgeblichen Gewichts hat jeweils durch 

Voll- und Leerwiegung auf geeichten Waagen zu erfolgen.  

 

4.3. Die Preise schließen die von DRH verwendete standardmäßige Verpackung mit ein. Der Kunde 

trägt sämtliche sonstigen Nebenkosten, insbesondere für zusätzliche Verpackung und Transport-

versicherung, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird. 

 

4.4. DRH erteilt über jede Lieferung eine Rechnung. Soweit Umsatzsteuer anfällt, wird sie in gesetzli-

cher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

 

4.5. Die Forderung von DRH wird sofort nach Eingang der Rechnung beim Kunden fällig. Die Zahlung 

hat unverzüglich nach Eingang der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der 

Zahlung kommt es auf den Eingang der Zahlung bei DRH an.  

 

4.6. Bei Zahlungsverzug sowie bei begründeter Besorgnis wesentlicher Vermögensverschlechterung, 

die den Anspruch von DRH gefährdet, oder Zahlungsunfähigkeit des Kunden ist DRH berechtigt, 

die Lieferung auszusetzen und sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig zu stellen. Erfüllt 

der Kunde die Forderungen nicht innerhalb einer von DRH gesetzten angemessenen Frist, ist DRH 

zum Rücktritt von sämtlichen noch nicht vollständig erfüllten Verträgen berechtigt. DRH ist be-

rechtigt, eine Belieferung des Kunden davon abhängig zu machen, dass dieser Vorkasse leistet. 

 

4.7. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegen DRH zustehende Ansprüche und zur Geltendmachung von 

Zurückbehaltungsrechten nur berechtigt, soweit seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde außerdem nur 

berechtigt, soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 

5. Untersuchungs- und Rügepflichten  

 

Der Kunde hat Lieferungen unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit, Übereinstimmung mit 

den Lieferpapieren und Mangelhaftigkeit handelsüblich zu überprüfen. Offenkundige Mängel hat 

der Kunde DRH unverzüglich anzuzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsge-

mäßen Geschäftsablaufs festgestellt worden sind, in der Regel innerhalb von drei Werktagen 

nach Eingang der Lieferung. In Bezug auf verdeckte Mängel gilt dies ab Entdeckung des Mangels. 

Es gilt § 377 HGB. In Bezug auf erkennbare Mängel gilt die vollständige Entladung der gelieferten 

Ware, in jedem Fall gilt spätestens deren Weiterverarbeitung durch den Kunden als Genehmi-

gung.  
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6. Beschaffenheit der Ware, Gewährleistung  

 

6.1. DRH gewährleistet, dass die Ware im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht mit wesentlichen 

Mängeln behaftet ist. Die Eignung der Ware für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Kunden zu 

prüfen. Abweichungen von in der individuellen Leistungsvereinbarung vereinbarten Maßen, Ge-

wichten und Gütern gelten insbesondere dann nicht als Mangel, wenn diese nach geltender 

Übung und den Usancen und Klassifizierungen des Metallhandels, herausgegeben vom Verband 

Deutscher Metallhändler e. V., in den „Handelsüblichen Bedingungen für die Lieferung von le-

giertem Eisen- und Stahlschrott“ oder in den „Handelsüblichen Bedingungen für die Lieferung 

von unlegiertem Stahlschrott“, herausgegeben von der Bundesvereinigung deutscher Stahlrecyc-

ling- und Entsorgungsunternehmen e. V., in dem dort dargelegten Umfang als zulässig erachtet 

werden.  

 

6.2. Zur Bestimmung der vertraglichen Beschaffenheit eines Handelsgutes werden – entsprechend 

den Usancen des Metallhandels – im Metallhandel die folgenden Begriffe verwendet:  

„nach Besicht“: die Ware muss diejenige sein, die durch den Käufer, hier also DRH, besichtigt 

wurde;  

„Tel quel“: die gekaufte Ware muss ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Metallgehalt und 

sonstige Merkmale lediglich der Gattung nach ihrer vertragsmäßigen Materialbezeichnung ent-

sprechen;  

„nach Muster“: die Ware muss dem zur Verfügung gestellten repräsentativen Muster entspre-

chen;  

„wie spezifiziert“: die Qualität muss den für die betreffende Spezifizierung festgelegten Begriffs-

bestimmungen entsprechen. 

 

6.3. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt und rechtzeitig vom Kunden gerügt worden ist, ist DRH nach 

eigener Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung neuer mangelfreier Ware berech-

tigt. Alternativ kann DRH dem Kunden ohne weitere Voraussetzungen anbieten, den Kaufpreis 

entsprechend zu mindern.  

 

6.4. Bestehen zwischen DRH und dem Kunden Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Mangel-

haftigkeit der Ware, so ist DRH berechtigt, durch einen von DRH benannten Sachverständigen 

Proben der beim Kunden befindlichen Ware nehmen und untersuchen zu lassen. Der Kunde ge-

währt dem Sachverständigen nach vorheriger Terminankündigung Zugang zu der Ware und 

unterstützt diesen bei der Probennahme soweit erforderlich. Die Kosten des Sachverständigen 

tragen DRH und der Kunde je zur Hälfte.  
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6.5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang. Die Regelun-

gen zur Haftung in der folgenden Ziffer 7. sowie § 478 BGB bleiben unberührt. 

 

 

7. Haftung  

 

7.1. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet DRH unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestim-

mungen. Bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet DRH auch für einfache 

Fahrlässigkeit. Die Haftung ist bei einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf den bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Wesentlich sind alle Vertragspflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haf-

tung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 

gelten auch bei Verschulden der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von DRH.  

 

7.2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Körper- und Gesundheitsschäden 

und bei Verlust des Lebens sowie bei arglistig verschwiegenen Mängeln und Garantien. Ansprü-

che aus Produkthaftung werden durch die vorstehenden Haftungsbeschränkungen ebenfalls 

nicht berührt. 

 

7.3. Soweit die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hin-

blick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen von DRH.  

 

8. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte 

 

8.1. DRH behält sich das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Ge-

schäftsverbindung mit dem Kunden vor. Sofern mit dem Kunden ein Kontokorrentverhältnis 

besteht, bezieht sich der Eigentumsvorbehalt auch auf den jeweils anerkannten Saldo; gleiches 

gilt, soweit ein Saldo nicht anerkannt, sondern ein „kausaler“ Saldo gezogen wird, etwa deswe-

gen, weil der Kunde in Insolvenz oder Liquidation gerät. Der Eigentumsvorbehalt erlischt bei 

Ausgleich der Saldoforderung. 

 

8.2. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware („Vorbehaltsware“) 

pfleglich zu behandeln und so zu lagern, dass sich ihre Qualität nicht verschlechtert und die Ver-

packung nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere ist er verpflichtet, die Vorbehaltsware auf 

eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. Der 
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Kunde tritt bereits jetzt die ihm in einem Schadensfall gegen die Versicherung zustehenden An-

sprüche an DRH ab und verpflichtet sich, die Abtretung gegenüber der Versicherung anzuzeigen.  

 

8.3. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Der Kunde 

ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er tritt 

jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Umsatz-

steuer) der Forderung von DRH an DRH ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 

Abnehmer oder Dritte erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder 

nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der 

Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt; hiervon unberührt bleibt die Befugnis von DRH, die 

Forderung selbst einzuziehen. DRH verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so-

lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 

kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder er seine Zahlungen einge-

stellt hat. Ist dies der Fall, so kann DRH vom Kunden verlangen, dass dieser DRH die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 

die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und seinen Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

 

8.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist DRH berech-

tigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, ohne vorher vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde 

gestattet DRH schon jetzt, bei Vorliegen dieser Voraussetzungen seine Geschäfts- und Lager-

räume während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten und die Vorbehaltsware wieder in 

Besitz zu nehmen. DRH ist nach Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. 

Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen, wobei angemes-

sene Verwertungskosten in Abzug gebracht werden dürfen. DRH ist außerdem berechtigt, nach 

fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

 

8.5. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde DRH unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, um DRH in die Lage zu versetzen, Klage gemäß § 771 ZPO erheben zu können. 

Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, DRH die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 

Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den Ausfall. 

 

8.6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für DRH vor-

genommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum von DRH stehenden 

Sachen verbunden, so erwirbt DRH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-

tes der Vorbehaltsware (maßgeblich ist der Rechnungsendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) 

zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-

tung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 
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8.7. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum von DRH stehenden Gegenständen un-

trennbar vermischt, so erwirbt DRH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Vorbehaltsware (maßgeblich ist der Rechnungsendbetrag einschließlich Umsatz-

steuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 

Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 

vereinbart, dass der Kunde DRH anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das 

so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für DRH. 

 

8.8. DRH verpflichtet sich, einen entsprechenden Teil der DRH zustehenden Sicherheiten auf Verlan-

gen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert aller Sicherheiten die zu 

sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicher-

heiten steht DRH zu. 

 

9. Schlussbestimmungen  

 

9.1. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-

ches Sondervermögen ist, ist der Geschäftssitz von DRH ausschließlicher Gerichtsstand. DRH ist 

jedoch darüber hinaus berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu 

verklagen.  

 

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen hiervon unberührt. 

 

9.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-

Kaufrechts.  

 

9.4. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Verkaufsbedingungen. Anderssprachige Fassungen 

sind lediglich Übersetzungen. 

 

 

 

Stand: Januar 2023 

 


